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Empfehlungen und Maßnahmen zur  

Umsetzung guter betrieblicher Ausbildungsqualität 

Eine gute betriebliche Ausbildungsqualität unter-

stützt die Gewinnung passender Auszubilden-

der, fördert den Erfolg der Ausbildung und legt 

die Grundlage für eine nachhaltige Fachkräftesi-

cherung. Eine sorgfältig vorbereitete und gut 

organisierte Ausbildung motiviert Auszubildende 

und Belegschaft gleichermaßen.  

Grundlagen 

 Für die Umsetzung einer guten betrieblichen 

Ausbildungsqualität sind die rechtlichen 

Voraussetzungen als Mindestqualitätsstan-

dard einzuhalten, beispielsweise müssen die 

fachliche und persönliche Eignung des Aus-

bilders sowie die Art und Einrichtung der 

Ausbildungsstätte den gesetzlichen Vorga-

ben entsprechen. Es ist ein angemessenes 

Verhältnis zwischen Fachkräften und Aus-

zubildenden (Fachkräfteverhältnis) erforder-

lich. 

 Ausbildungsvergütungen sind angemes-

sen und werden mit fortschreitender Berufs-

ausbildung mindestens jährlich angepasst.  

 Ausbildungsprozesse werden strukturiert 

und reflektiert.  

Die nachfolgenden Empfehlungen liefern Ideen 

für die Umsetzung guter Ausbildungsqualität und 

regen zur Entwicklung von Ansätzen an, die für 

den einzelnen Betrieb geeignet sind. 

1. Vor dem Ausbildungsbeginn 

 Ausbildungsbetriebe engagieren sich ganz-

jährig in der Fachkräftenachwuchsgewin-

nung, beispielsweise durch Kontakte zu 

Schulen, Praktika, Nutzung der Ausbil-

dungsbörsen der Handwerksorganisation 

und des Angebots der Bundesagentur für 

Arbeit sowie durch Öffentlichkeitsarbeit (Tag 

der offenen Tür, Internetauftritt, soziale Me-

dien). Ein konkreter Einstellungsprozess be-

ginnt spätestens sechs bis neun Monate vor 

dem angestrebten Ausbildungsbeginn. Ein 

betriebliches Anforderungsprofil unterstützt 

die Auswahl eines geeigneten Bewerbers
1
. 

 Bei der Planung der Ausbildung werden 

an der Ausbildung beteiligte Mitarbeiter ein-

bezogen und auf die Ausbildung vorbereitet. 

 Der Ausbildungsvertrag wird rechtzeitig 

von den Vertragspartnern geschlossen und 

bei der zuständigen Kammer – ggf. über In-

nungen oder Kreishandwerkerschaften – 

eingereicht. Rechte und Pflichten – ggf. auch 

Betriebsvereinbarungen – werden gemein-

sam mit dem Auszubildenden und den ge-

setzlichen Vertretern besprochen. 

 Zur Gliederung und Planung der Ausbil-

dung erstellt der Betrieb einen individuellen 

betrieblichen Ausbildungsplan, der vor Ver-

tragsunterzeichnung mit dem Auszubilden-

den durchgesprochen und ihm vor Beginn 

der Ausbildung ausgehändigt wird. Der Aus-

zubildende wird dabei auf berufliche Beson-

derheiten, so z. B. Teil 1 / Teil 2 der ge-

streckten Gesellenprüfung, Möglichkeiten 

von Zusatzqualifikationen und die damit ver-

bundenen Auswirkungen hingewiesen. Bei 

der Planung des Ausbildungsablaufs wird 

der Arbeitsschutz (JArbSchG) beispielswei-
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se während Fahrzeiten, Pausenzeiten etc. 

berücksichtigt.  

 Um dem Auszubildenden den Einstieg in 

eine Ausbildung zu erleichtern und die Basis 

für ein vertrauensvolles Ausbildungsverhält-

nis zu legen, plant der Betrieb den Ausbil-

dungsstart, d. h. die Probezeit, den ersten 

Ausbildungstag und die erste Woche, sorg-

fältig. 

 Der Betrieb hält den Kontakt zum künftigen 

Auszubildenden und lädt ihn ggf. zu Be-

triebsfesten ein, um ein Bindung zum Betrieb 

aufzubauen. 

2. Start der Ausbildung 

 Am ersten Tag der Ausbildung nimmt sich 

der Ausbilder Zeit für den Auszubildenden, 

begrüßt ihn und stellt die Kollegen mit Erläu-

terung ihrer Aufgabengebiete vor. 

 Dem Auszubildenden wird ein fester An-

sprechpartner genannt und vorgestellt so-

wie eventuell ein Auszubildender in einem 

höheren Ausbildungsjahr als Pate an die 

Seite gestellt. 

 In einem angenehmen Rahmen werden die 

gegenseitigen Erwartungen an den Aus-

zubildenden und den Betriebe besprochen. 

Dazu gehören auch klare Absprachen über 

den Informationsfluss im Betrieb und z. B. 

das Verhalten im Krankheitsfall. 

 Am ersten Tag der Ausbildung werden dem 

Auszubildenden kostenlos die Sicherheits-

ausrüstung, Arbeitsmittel sowie vorhan-

dene Informationsunterlagen oder Werbe-

mittel des Betriebs als Willkommenspaket 

überreicht. Die Arbeitsschutzbelehrung wird 

durchgeführt. 

 Das Führen von Ausbildungsnachweisen 

wird erörtert. 

3. Während der Ausbildung 

 Der Betrieb stellt den an der Ausbildung 

beteiligten Gesellen entsprechende Zeitres-

sourcen für die Ausbildung zur Verfügung. 

 Der betriebliche Ausbildungsplan wird an 

einem zugänglichen Ort ausgelegt und der 

Auszubildende von Anfang an in betriebliche 

Aufgaben/Aufträge eingebunden. 

 Der Betrieb gibt dem Auszubildenden die 

Gelegenheit, den Ausbildungsnachweis 

während der Arbeitszeit - gegebenenfalls 

auch digital - zu führen. Der Ausbilder prüft 

und zeichnet den Ausbildungsnachweis ab. 

Hierzu werden feste Termine für die Abgabe 

der Ausbildungsnachweise und deren Be-

sprechung vereinbart.  

 Der Betrieb hält den Auszubildenden zum 

Besuch der Berufsschule und der überbe-

trieblichen Unterweisung an und stellt ihn 

dafür frei. Der Ausbilder informiert sich beim 

Auszubildenden über Inhalte und Ergebnis-

se in der Berufsschule sowie der Überbe-

trieblichen Unterweisung und stellt Bezüge 

zur Ausbildungspraxis her.  

 Zur Unterstützung der Ausbildung stellt der 

Ausbilder Unterlagen und Aufgaben bereit, 

die der Auszubildende eigenständig bearbei-

ten kann. 

 Der Ausbilder berücksichtigt die zeitliche 

Lage und die inhaltlichen Anforderungen 

der Zwischen- und Gesellen-

/Abschlussprüfungen, insbesondere wenn 

sich diese in Teil 1 und Teil 2 aufgliedern, 

bei der sachlichen Gliederung der Ausbil-

dung und vermittelt die jeweils vorgesehe-
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nen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-

se bis zur Prüfung, inklusive der Prüfungs-

vorbereitung. 

 Der Ausbilder pflegt regelmäßig - telefo-

nisch, elektronisch oder persönlich - Kon-

takt zu den Berufsschullehrern und den 

Dozenten/Kursleitern/Lehrmeistern der 

überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-

sung, um ein Feedback über den Leis-

tungsstand des Auszubildenden zu erhalten. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Lernor-

ten (Lernortkooperation) als bedeutsamer 

Ansatz für die Steigerung der Ausbildungs-

qualität wird vorangetrieben. 

 Der Ausbilder besucht die Ausbilder-

sprechtage an den beruflichen Schulen und 

lädt gegebenenfalls auch Berufsschullehrer 

in den Betrieb ein. Der Ausbilder lässt sich 

die Teilnahmebescheinigungen / Zeugnisse / 

Arbeiten aus der Berufsschule und der 

überbetrieblichen Unterweisung vorlegen. 

4. Förder- und Unterstützungsangebote 

 Bei Defiziten erstellt der Ausbilder gemein-

sam mit dem Auszubildenden einen För-

derplan. Auszubildende mit Unterstüt-

zungsbedarf werden vom Ausbilder zur In-

anspruchnahme von Förderinstrumenten 

u. a. der Bundesagentur für Arbeit motiviert. 

Zudem kann betrieblicher Stützunterricht 

vom Betrieb angeboten und es können Aus-

zubildenden-Lerngruppen eingerichtet 

werden. 

 Leistungsstarke Auszubildende werden vom 

Betrieb durch zusätzliche Angebote moti-

viert, beispielsweise durch Zusatzqualifika-

tionen, die Teilnahme an Berufswettbe-

werben (z. B. PLW), am Lehrlingsaus-

tausch im In- und Ausland, eigenständige 

Projekte und Übernahme von „Patenschaf-

ten“ für neue Auszubildende. Der Betrieb 

weist auf die Möglichkeit von Stipendien und 

Förderangeboten hin. 

5. Kommunikation und Führungskultur 

 Der Ausbilder führt regelmäßig Feedback-

gespräche zur Leistung und zum Verhal-

ten sowie zur weiteren Förderung mit dem 

Auszubildenden. Dabei werden vereinbarte 

Gesprächstermine eingehalten oder 

rechtzeitig abgesagt und Alternativtermine 

genannt. Dafür plant der Ausbilder ausrei-

chend Zeit ein.  

 Der Ton des Gesprächs ist freundlich und 

wertschätzend. Kompromisse werden bei 

Meinungsverschiedenheiten vereinbart. Po-

sitives wird hervorgehoben.  

 Positive oder negative Leistungen und 

Verhaltensmuster des Auszubildenden 

werden vom Ausbilder direkt angesprochen.  

 Die Auszubildenden haben die Möglichkeit, 

von betrieblichen Angeboten der Mitarbei-

terbindung zu partizipieren, beispielsweise 

zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, 

zur Familienfreundlichkeit, zur Steigerung 

der Mitarbeitermotivation. 

 Der Ausbilder hilft Auszubildenden mit man-

gelhaften sozialen Fähigkeiten durch sein 

Vorbild und das Vereinbaren von Regeln. 

Der Ausbilder hält Zusagen ein und leitet 

den Auszubildenden ebenfalls dazu an. 

 Das ausbildende Personal kennt die Beson-

derheiten der jeweiligen Jugendgeneration 

und wendet einen angemessenen Kom-

munikations- und Führungsstil (Metho-

denmix) an. 
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 Der Betrieb führt mit dem Auszubildenden 

nach Auswertung der Zwischenprüfung bzw. 

Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung ein 

Perspektivgespräch durch und zeigt ihm 

rechtzeitig vor dem Ende der Ausbildung 

Entwicklungs- und Beschäftigungsmög-

lichkeiten im Betrieb auf. Eine vertragliche 

Vereinbarung darf frühestens sechs Monate 

vor dem Ausbildungsende abgeschlossen 

werden. 

6. Ende der Ausbildung 

 Der Auszubildende wird gezielt auf die Ab-

schluss-/Gesellenprüfung vorbereitet. Bei 

Defiziten in der Fachtheorie und Fachpraxis 

unterstützt der Betrieb den Auszubildenden. 

Der Ausbilder unterstützt den Auszubilden-

den im Anmeldeverfahren zur Prüfung. 

 Der Ausbilder wertet das Ergebnis der Ab-

schluss-/Gesellenprüfung im Gespräch mit 

dem Auszubildenden aus. Sofern die Prü-

fung nicht bestanden wurde, plant der Be-

trieb gemeinsam mit dem Auszubildenden 

die Förderung bis zur Wiederholungsprü-

fung. 

 Der Betrieb stellt dem Auszubildenden ein 

Ausbildungszeugnis aus. 

7. Wenn Fragen und Probleme auftreten 

 Bei allen Unklarheiten zum Thema Ausbil-

dung kontaktiert der Ausbilder bei Bedarf die 

Ausbildungsberater/Lehrlingswarte und 

lädt sie gegebenenfalls in den Betrieb ein.  

 Ausbildungsbetriebe erkundigen sich bei 

ihrer Kammer, Innung und Kreishandwer-

kerschaft nach Ausbilderworkshops oder 

Ausbildungssiegel-Angeboten zur Optimie-

rung der Ausbildungsqualität. 

 Informationen und Angebote der Kammern, 

Kreishandwerkerschaften und Innungen 

werden aktiv vom Ausbilder genutzt (z. B. 

Einholen von Vorschlägen für praktische 

Übungsaufgaben und ihre regelmäßig 

Durchführung). 

 Bei Bedarf nehmen die Betriebe auch mög-

lichst frühzeitig interne und externe Unter-

stützung (Eltern, Betriebsräte, Ausbildungs-

beratung, spezialisierte Beratungseinrich-

tungen usw.) in Anspruch. 

 


